AMT DER KARNTN.ER LANDESREGIERUNG - .
Untorabibiung Sanitswosen LAND & KARNTEN

Sachgebiet Infektionsschutz

Datum | 16. April 2020
Abs: Amt der Kéarntner Landesregierung, Mieftaler Stralle 1, Zahl | 05-INF-4/47-2020

9021 Klagenfurt
9 Bei Eingaben Geschaftszahl anfiihren!

Ergeht an: Auskinfte | Dr. Heimo Wallenko, MAS
Laut Verteiler Telefon | 050-536-15071
Fax | 050-536-15050

E-Mail | heimo.wallenko@ktn.gv.at

[ sete]1vons

Betreff:
COVID-19-Diagnostik im Rahmen der Totenbeschau auRerhalb von Krankenanstalten
Sehr geehrte Damen und Herren!

Gemal § 7 (1) lit c Karntner Bestattungsgesetz hat der Totenbeschauer unter anderem zu ermitteln, welche
Krankheiten zum Zeitpunkt des Todes allenfalls bestanden haben.

Wenn der Beschauarzt den Verdacht auf COVID-19 aufert, dann ist in diesem Kontext vom Leichnam ein Naso-
und ein Oropharyngealabstrich zur COVID-19-Diagnostik zu entnehmen, wenn die Diagnose ante mortem nicht
gestellt worden ist.

Die Abstrichentnahme bei Coronavirus-Verdacht ist in einem Video auf

https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/

beschrieben.

Der Arbeiter-Samariterbund stellt Beschauarzten bei Bedarf und nach Mafgabe vorhandener Ressourcen
entsprechende Abnahmesets und Artikel zur personlichen Schutzausristung fur den im Betreff genannten Zweck
zur Verfligung.

Die Anforderung des ASB erfolgt Giber die Leitstelle: 04242/25250.

Die begrenzte Verflugbarkeit von Testmaterialien stellt derzeit einen limitierenden Faktor im Rahmen der Test-
Logistik dar. Verflgbar sind einerseits sogenannte Trockensets, die haltbar sind, nicht gekiihit werden mussen,
aber nur im Labor Dr. Walder in AufRervillgraten bearbeitet werden kdnnen. Andererseits sind feuchte Sets in
Verwendung, wobei die Originalprodukte derzeit nicht verfigbar sind und die Herstellung bedarfsbezogen in der
Sanitatsdirektion erfolgt. Dieses Testmaterial weist eine kurze Haltbarkeit auf und muss gekuhlt werden, ist aber in
allen Karntner Laboren bearbeitbar.

Aus diesem Grund sind zwei unterschiedliche Vorgehensweisen fur die Versorgungsregionen West und Ost
einzuhalten.

Versorgungsregion West

hier sind Trocken-Abstrichsets zu verwenden, die in der Leitstelle des Arbeitersamariterbundes zur Verfligung
stehen. Abstriche missen zur Meldestelle des ORK in Spittal gebracht werden. Von dort fahrt taglich am
Nachmittag (17:00-17:30) ein Transport zum KH Lienz. Das KH ist in die Logistik eingebunden (nicht erst seit
covid19), das Labor Walder sorgt fir die Abholung der Proben im KH am nachsten Morgen. Diese Zeitspanne ist
fiir die Proben tolerierbar. Es sollte aber vermieden werden, dass Proben beim ORK in Spittal bis zum nachsten
Tag liegen bleiben, da diese dann erst am Ubernachsten Tag im Labor bearbeitet wiirden. Eine Verfalschung des
Ergebnisses aufgrund der langen Zeitspanne kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Probe muss ein
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Probenbegleitschreiben beigelegt werden, auf dem als EINSENDER der Probe das Gesundheitsamt der
zustandigen Bezirkshauptmannschaft anzugeben ist!

Versorgungsregion Ost

hier sind feuchte Abstrichsets zu verwenden, die beim Portier der Karntner Landesregierung (Arnulfplatz 1)
geklhlt gelagert sind und fur den Einsatz von dort jeweils fur den Einzelfall abgeholt und anschlieRend wieder
dort abgegeben werden missen (weitere Kihlung erforderlich). Beides ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche
madglich. Bitte beim Portier bekanntgeben, dass Testmaterial fir eine Totenbeschau bendtigt wird, es werden
speziell dafur vorbereitete Sets deponiert. Am Probenbegleitschein (liegt dem Testmaterial bei) ist ebenfalls das
Gesundheitsamt der zustandigen Bezirkshauptmannschaft als Einsender anzugeben.

Anzeige nach dem Epidemiegesetz

Zusatzlich zum Totenbeschauschein nach dem Karntner Bestattungsgesetz ist eine Todesfallanzeige nach dem
Epidemiegesetz erforderlich, auch wenn zuvor bereits der Verdacht oder die Erkrankung angezeigt wurde.

WHO-Empfehlung
Die Weltgesundheitsorganisation hat am 24.3.2020 eine

vorlaufige Anleitung zur Infektionspravention und -kontrolle fiir das Management Verstorbener im
Rahmen von COVID-19

herausgegeben. Diese ist im Originaltext auf

https://apps.who.int/iris’/handle/10665/331538

online abrufbar.
Im Folgenden finden Sie eine Ubersetzung in gekiirzter und adaptierter Form.
Hintergrund

Dieser vorlédufige Leitfaden richtet sich an alle Personen einschlieBlich Verantwortlichen fiir
Gesundheitseinrichtungen und Leichenhallen, religibsen und éffentlichen Gesundheitsbehérden und
Familien, die mit vermutlich oder bestétigt an COVID-19 verstorbenen Personen zu tun haben. Diese
Empfehlungen werden liberarbeitet, sobald neue Erkenntnisse vorliegen. Aktuelle Informationen zum
Virus und technische Hinweise finden Sie auf der WHO-Website.

Allgemeine Uberlegungen

- COVID-19 ist eine akute Atemwegserkrankung, die durch das SARS-CoV-2 verursacht wird und
vorwiegend die Lunge betrifft;

- Nach den derzeitigen Erkenntnissen wird das SARS-CoV-2 zwischen Menschen durch Trépfchen,
infektiése Partikel (fomites) und engen Kontakt (bertragen, wobei eine Verbreitung durch Fakalien
nicht ausgeschlossen ist. Es wird nach heutigem Wissensstand nicht liber die Luft (ibertragen. Da es
sich um ein neues Virus handelt, dessen Quelle und Krankheitsverlauf noch nicht ganz klar ist,
kdnnen weitere Vorsichtsmallnahmen getroffen werden, wenn weitere Informationen vorliegen;

- AuBBer bei hdmorrhagischem Fieber (wie Ebola, Marburg) und Cholera sind Leichname im
Allgemeinen nicht infektiés. Nur die Lungen von Patienten mit pandemischer Grippe, CJK und
Tuberkulose kdnnen bei unsachgeméfer Handhabung wéhrend einer Obduktion infektibés sein.
Ansonsten lbertragen Leichen keine Krankheit. Es ist ein weit verbreiteter Mythos, dass Personen,
die an einer lbertragbaren Krankheit gestorben sind, eingeédschert werden sollen, aber das stimmt
nicht. Die Eindscherung ist eine Frage der kulturellen Wahl und der verfiigbaren Ressourcen;’

- Bis heute gibt es keine Hinweise darauf, dass sich Personen durch den Kontakt mit den Leichnamn
von Personen, die an COVID-19 gestorben sind, infiziert haben;

- Menschen kénnen in den Gesundheitseinrichtungen, zu Hause oder an anderen Orten an COVID-
19 sterben;

- Die Sicherheit und das Wohlergehen aller, die mit Leichen hantieren, sollen oberste Prioritét haben.


https://apps.who.int/iris/handle/10665/331538
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Bevor man mit einem Leichnam hantiert, soll man sicherstellen, dass die notwendige Héndehygiene
und persénliche Schutzausriistung (PSA) zur Verfiigung stehen (siehe Anhang |);

- Die Wiirde der Toten, ihre kulturellen und religibsen Traditionen und ihre Familien sollen
durchgéngig respektiert und geschitzt werden;

- Die iiberstiirzte Entfernung der sterblichen Uberreste eines an COVID-19 Verstorbenen soll
vermieden werden;

- Die Behorden sollen mit jeder Situation von Fall zu Fall umgehen und dabei die Rechte der Familie,
die Notwendigkeit, die Todesursache zu untersuchen, und die Risiken einer Infektionsexposition
gegeneinander abwégen.

Vorbereiten und Verpacken des Leichnams fiir die Uberfiihrung aus einem Patientenzimmer
in eine Obduktionseinheit, eine Leichenhalle, ein Krematorium oder eine Begréabnisstétte

- Stellen Sie sicher, dass das Personal, das mit dem Leichnam in Kontakt kommt (Personal des
Gesundheitswesens oder der Leichenhalle oder des Bestattungsteams), die Standardvorkehrungen
23 einschlieBlich der Handehygiene vor und nach dem Kontakt mit dem Leichnam anwendet und je
nach dem Grad der Interaktion mit dem Leichnam geeignete PSA, einschliel3lich Einmalschutzmantel
und Handschuhe, verwendet. Wenn die Gefahr des Verspritzens von Kérperfliissigkeiten
oder -sekreten besteht, soll das Personal einen Gesichtsschutz tragen, einschlieSlich der
Verwendung eines Gesichtsschutzes (face shield) oder einer Schutzbrille plus einer medizinischen
Maske (gemeint: wohl FFP2);

(Details zur Einsargung und zum Transport gelten gemdl3 internen Standards der
Bestattungsunternehmen fiir infektiése Leichname)

Bestattungsunternehmen, Leichenschauhaus

- Mitarbeiter im Gesundheitswesen oder in der Aufbahrungshalle, die den Leichnam vorbereiten (z.B.
waschen, Haare ordnen, N&gel schneiden oder rasieren), sollen geeignete PSA geméal3 den
Standardvorkehrungen tragen (Handschuhe, undurchldssiger FFP2-Maske, Augenschutz);

- Wenn die Familie den Leichnam nur sehen und nicht beriihren mdchte, kann sie dies unter
Einhaltung der Standard-VorsichtsmalBnahmen einschliel3lich der Handehygiene, tun. Geben Sie der
Familie klare Anweisungen, den Leichnam nicht zu beriihren oder zu klissen;

- Die Einbalsamierung hat zu unterbleiben;

- Erwachsene (ber 60 Jahre und immunsupprimierte Personen sollen sich vom Verstorbenen
fernhalten.

Obduktion, einschlieB8lich technischer und umweltbezogener Kontrollen

- Die Sicherheitsvorkehrungen flir COVID-19-Leichname sollen denen entsprechen, die bei
Obduktionen von Personen, die an einer akuten Atemwegserkrankung gestorben sind, angewendet
werden. Wenn eine Person wéhrend der Infektionsperiode von COVID-19 gestorben ist, kbnnen die
Lungen und andere Organe noch lebende Viren enthalten, und bei aerosolerzeugenden Verfahren
(z.B. Verfahren, die Aerosole in Form von kleinen Partikeln erzeugen, wie der Einsatz von
Motorségen oder das Waschen von Dérmen) ist zusétzlicher Atemschutz erforderlich;

- Wenn ein Leichnam mit vermutetem oder bestétigtem COVID-19 fiir eine Obduktion ausgewé&hlt
wird, miissen die Gesundheitseinrichtungen SicherheitsmalBnahmen zum Schutz des Personals
sicherstellen;*

- Obduktionen in einem ausreichend beliifteten Raum durchfiihren;
- Es soll nur eine Mindestanzahl von Mitarbeitern an der Obduktion beteiligt sein;

- Es muss geeignete PSA zur Verfiigung stehen, einschlie8lich eines Schutzanzuges oder eines
langérmeligen, fliissigkeitsbesténdigen Einmalschutzmantels, Handschuhe (entweder zwei Paar
oder ein Paar OP-Handschuhe) und Gesichtsschutz (vorzugsweise) oder Schutzbrille und Stiefel. Es
soll eine Atemschutzmaske fiir Partikel (N95-Maske, FFP2, FFP3 oder gleichwertig) verwendet
werden.
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Desinfektion und Kontrolle der Umgebung

Coronaviren kénnen auf Oberfldchen bis zu 9 Tage infektiGs bleiben.” Das SARS-CoV-2-Virus wurde
unter experimentellen Bedingungen nach bis zu 72 Stunden nachgewiesen.® Daher ist die
Desinfektion der Umgebung von gréf3ter Bedeutung.

- Die Leichenhalle muss stets sauber gehalten und richtig beliiftet werden;

- Die Beleuchtung muss angemessen sein. Oberflachen und Instrumente sollen aus Materialien
bestehen, die sich zwischen den Obduktionen leicht desinfizieren und pflegen lassen;

- Instrumente, die wahrend der Obduktion verwendet werden, sollen als Teil des Routineverfahrens
unmittelbar nach der Obduktion gereinigt und desinfiziert werden;

- Oberflachen aus der Umgebung, auf denen der Leichnam vorbereitet wurde, sollen zunédchst mit
Seife und Wasser oder einer handelstiblichen Reinigungslésung gereinigt werden;

- Nach der Reinigung soll ein Desinfektionsmittel mit einer Mindestkonzentration von 70% Ethanol
mindestens 1 Minute lang auf die Oberfliche aufgebracht werden.” Desinfektionsmittel in
Krankenhausqualitat kbnnen ebenfalls verwendet werden, wenn sie zumindest begrenzt viruzid sind
und die Konzentration und Einwirkzeit laut Herstellerangaben eingehalten wird;

- Das Personal soll bei der Zubereitung und Verwendung der Desinfektionslésungen geeignete PSA,
einschlie8lich Atem- und Augenschutz, verwenden; und

- Gegensténde, die als klinischer Abfall klassifiziert sind, missen entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen ordnungsgeméal gehandhabt und entsorgt werden (ONORM S 2104).

Beerdigung

Menschen, die an COVID-19 gestorben sind, kénnen begraben oder eingedschert werden.

- Nationale und regionale Vorschriften sind zu beachten.

- Familienmitglieder und die engsten Freunde kénnen den Vorschriften entsprechend zum
aufgebahrten Verstorbenen gehen, nachdem er fiir die Bestattung vorbereitet wurde. Sie diirfen den

Leichnam nicht bertihren oder kiissen;

- Die Bestatter, die die Beerdigung bzw. Kremation durchfiihren, sollen Handschuhe tragen und sich
nach der Bestattung nach dem Entfernen der Handschuhe die Héande desinfizieren.

Anhéange, Quellenangaben und Referenzen siehe Originaldokument.

Ergénzungen
Fir die Totenbeschau im extramuralen Bereich durch den Beschauarzt wird folgende Schutzausriistung
empfohlen:

FFP2-Maske mit oder ohne Ausatemventil fir den Beschauarzt

Wenn FFP2 nicht vorhanden OP-Maske fiir den Verstorbenen UND den Beschauarzt
OP-Handschuhe

Einmal-Schutzkittel oder Schutzmantel

Nach Ablegen aller Utensilien hygienische Handedesinfektion fir 1 Minute

Das Risiko fur eine Tropfcheninfektion ist post mortem geringer als bei Lebenden.

Abschlieflend wird auf folgende Dokumente hingewiesen:

Handlungsempfehlung fir niedergelassene Gesundheitsberufe, Stand 9.4.2020

Ubersicht Einsatzbereiche verschiedener Maskenarten und Mund- Nasen-Schutzes im Gesundheits- /

Sozialbereich, Stand 9.4.2020
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Siehe auch

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Fachinformationen.html

Es gilt jeweils die aktuellste Fassung.

Die rechtlichen Bestimmungen des Karntner Bestattungsgesetzes, in der jeweils glltigen Fassung, bleiben von
dieser Anleitung unberthrt.

Die Burgermeisterinnen und Burgermeister Karntens werden ersucht, dieses Schreiben an alle
Totenbeschauarzte Karntens weiterzuleiten.

Fir den Landeshauptmann:
Dr. Heimo Wallenko, MAS

Ergeht an:

Arztekammer fiir Karnten,

- Gemeindebund Karnten,

- Stadtebund - Landesgruppe Karnten,

- Wirtschaftskammer (Landesinnung der Bestatter)

Nachrichtlich an
- Bestattung Karnten
- Samariterbund Karnten
- Alle Bezirksverwaltungsbehoérden
- Abteilung 5 abt5.post@ktn.gv.at
- Abteilungsleiter MMag. Gunther Wurzer, MBA

Arzte im Haus

- . Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
LAN D - KAR N T E N https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
personliche oder telefonische Riickfrage bei der erledigenden Stelle wahrend ihrer Amtsstunden gepriift werden.



https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Fachinformationen.html
mailto:abt5.post@ktn.gv.at

		2020-04-16T09:11:31+0200
	Land Kärnten




